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In den nächsten Jahren stehen in der Hotel-
lerie viele Nachfolgeregelungen an. Dabei
stelltsichdieFrage,wiediesesteueroptimal
umgesetzt werden können. Nicht immer
ein einfaches Unterfangen, wie das folgen-
de Beispiel zeigt – aber durch gute Vor-
bereitung und mit professioneller Unter-
stützung machbar.

Praxisbeispiel
Herr Meli, hundertprozentiger Inhaber

der Meli AG, möchte im Hinblick auf seine
Nachfolge die Aktien des Unternehmens,
die er in seinem Privatvermögen hält, an
diejenige seiner Töchter verkaufen, die die
Firma weiterführen wird. Seine beiden an-
deren Töchter sind nicht in der Hotellerie
tätig. Damit alle drei Töchter im Sinn der
Nachfolge und Erbschaft gleich behandelt

Nachfolge in der Hotellerie

Nachfolge

Nachfolgeregelun-

gen wollen früh-

zeitig und profes-

sionell geplant sein,

wenn übermässige

Steuerbelastungen

vermieden werden

sollen.

werden,schliesstHerrMelimit ihneneinen
Erbvertrag ab und regelt dabei die Über-
gabe der Firma an seineTochter Cäcilia.

Vorgehen
Für die Beurteilung dieser Transaktion

wird auf eine Bilanz- und Erfolgsanalyse
sowie auf eine Unternehmensbewertung
abgestellt. Die Meli AG verfügt über ein no-
minelles Aktienkapital von CHF 1 Mio., ein-
geteilt in 1000 Aktien. Die Unternehmens-
bewertung zeigt einen Wert des Eigenkapi-
tals (Equity) für die 1000 Aktien von total
CHF 9023000.– oder CHF 9023.– pro Aktie.
Herr Meli einigt sich mit den Töchtern im
Erbvertrag, das gesamte Aktienpaket für
CHF 9 Mio. oder CHF 9000.– pro Aktie zu
veräussern. Cäcilia verfügt allerdings nicht
über CHF 9 Mio. und kann höchstens ihren

Erbvorbezug von CHF 3 Mio. einbringen.
Welches Vorgehen ermöglicht es Cäcilia
einerseits, die Meli AG trotzdem erwerben
zu können und Herr Meli andererseits und
imHinblickaufdieanderenbeidenTöchter
einen steuerfreien Kapitalgewinn zu reali-
sieren?

Lösungsansatz
Um eine übermässige Steuerbelastung

zu vermeiden, empfiehlt sich häufig, die
Gründung einer Übernahmeholding ei-
nemprivatenAktienkaufmitvielfachhoher
Verschuldung vorzuziehen. Mit dem Bun-
desgesetz über die dringende Anpassung
derUnternehmensbesteuerungvom23.Ju-
ni 2006 wurde die Nachfolgelösung mittels
einer Übernahmeholding erleichtert. Ein
privater Aktienkauf hätte hingegen die Fol-

ge, dass aus versteuerten Lohnbezügen die
Kapitalamortisationen zu tätigen wären.
Holdinggesellschaften zahlen kantonal
keine Gewinnsteuer und eine reduzierte
Kapitalsteuer, wenn mindestens zwei Drit-
tel der Aktiven und/oder Erträge aus Betei-
ligungen oder Beteiligungserträgen beste-
hen. Bei der direkten Bundessteuer kann
der Beteiligungsabzug geltend gemacht
werden, wonach auch die Dividendener-
träge grundsätzlich steuerfrei sind.

Die Thematik wird im Fachbuch «Fi-
nanzmanagement Hotellerie 2009» detail-
liert behandelt. Das Buch kann über con-
sulting@eac-eltschinger.ch bezogen wer-
den. DasThema wird ausserdem praxisnah
im NDS HF und an der SHL, Luzern unter-
richtet.
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